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►AKTUELL: EINE REGELMÄßIGE ARBEITSSTÄTTE ALS BASIS FÜR ARBEITSWEG UND DIENSTWAGENBESTEUERUNG 

Der Bundesfinanzhof hat am 09.06.2011 vier Urteile 
gefällt und damit seine bisherige Rechtsprechung 
zur Definition der regelmäßigen Arbeitsstätte aufge-
geben. Weil dies für Entfernungspauschale und 
Dienstwagenbesteuerung von erheblicher Bedeutung 
sein kann, hat sich das Bundesfinanzministerium mit 
Schreiben vom 15.12.2011 geäußert. Die Urteile sol-
len 2012 im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden. 
Demnach kann ein Arbeitnehmer höchstens noch 
eine regelmäßige Arbeitsstätte haben. Dies kann zu 
einer Vereinfachung der Dienstwagenbesteuerung 
führen und liegt im Interesse vieler Dienstwagen-
nutzer, die nicht zur Besteuerung von Fahrten zu 
sekundären Arbeitsstätten gezwungen sein möchten, 
insbesondere wenn diese weit von der Wohnung 
entfernt liegen, selten aufgesucht werden und der 
Besteuerungsmaßstab relativ pauschal wirkt und 

nicht von der Häufigkeit der Nutzung abhängt. 
Wenn kein Dienstwagen genutzt wird, ergeben sich 
mehr Möglichkeiten, Fahrten zu anderen Einrich-
tungen des Arbeitgebers als Dienstreisen zu behan-
deln, was steuermindernd wirken dürfte, jedoch 
auch zu graduell mehr Bürokratie führen könnte. 
Ärgerlich ist, dass die Feststellung der regelmäßigen 
Arbeitsstätte streitanfällig sein kann, weil die richter-
lichen Kriterien qualitativ und vielfältig, aber nicht 
immer praxisgerecht und klar sind. Hier schafft das 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums erfreuli-
cherweise Abhilfe, indem bis zu einer gesetzlichen 
Regelung auf dienst- oder arbeitsrechtliche Festle-
gungen des Arbeitgebers abgestellt wird. Nur bei 
Fehlen solcher Festlegungen greifen dann immerhin 
quantifizierbare Kriterien ein. Insgesamt ist der bür-
gerseitige Dispositionsspielraum begrüßenswert. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG JANUAR UND FEBRUAR 2012 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.01.2012 10.02.2012 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.01.2012 10.02.2012 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – 10.02.2012 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.01.2012 13.02.2012 

Gewerbesteuer – 15.02.2012 

Grundsteuer – 15.02.2012 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 20.02.2012 

Sozialversicherung5 27.01.2012 27.02.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER / BETEILIGUNGEN 

Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen: Umstellung der 
Buchführung frühzeitig angehen 
Bilanzierende Unternehmen müssen (bis auf wenige 
Ausnahmen) für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 beginnen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- 
und Verlustrechnung auf elektronischem Weg (E-
Bilanz) an die Finanzverwaltung übermitteln. Diese 
wird es nicht beanstanden, wenn die Daten für 2012 
noch auf Papier eingereicht werden. 
Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzugeben sind, 
sollte bereits Anfang 2012 in Abstimmung mit dem 
Steuerberater entschieden werden, ob die Buchfüh-
rung Januar 2012 umgestellt werden sollte, um die 
gewünschte Informationstiefe frühzeitig erkennen zu 
können und um für 2013 fit zu sein. Die tatsächli-
chen Dimensionen der Umstellungen (Neueinrich-
tung von bis zu mehreren Hundert Konten) können 
nur im jeweiligen Einzelfall festgestellt werden. Eine 
frühzeitige Anpassung des unterjährigen Buchungs-
verhaltens verhindert das zeit- und kostenintensive 
Nacharbeiten bei der Jahresabschlusserstellung. 
Hintergrund für die Einführung der E-Bilanz ist u. a. 
der Ausbau des Risikomanagementsystems (RMS) 
durch die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung 
will im Laufe der Jahre aus den übermittelten Daten 
Filtersysteme erstellen, die Abweichungen der Daten 
in Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen 
„von der Norm“ elektronisch ermitteln, um so ge-
zielter Betriebsprüfungen durchführen zu können. 
Unternehmen, deren Bilanzen „der Norm entspre-
chen“, sollen dann unbeanstandet „durchlaufen“. 

Gewinnzuschätzungen bei einem Restaurant 
Bargeldintensive Betriebe, wie z. B. Gaststätten und 
Imbissstuben, werden von der Finanzverwaltung 
intensiv geprüft. Den Betriebsprüfern stehen Kalku-
lationsprogramme zur Verfügung, die Nachkalkula-
tionen ermöglichen. Häufig führen die Betriebsprü-
fungen zu erheblichen Umsatz-Hinzuschätzungen. 
Das Finanzgericht München hat in einem Ausset-
zungsverfahren einige Grundsätze aufgestellt: 
· Bei einer (Zu-)Schätzung ist die Ermittlungs-

pflicht der Finanzbehörde selbst bei Vorliegen ei-
nes Hinzuschätzungsgrundes nicht völlig aufge-
hoben. Schätzungen und Unsicherheitszuschläge 
müssen in sich schlüssig und ihre Ergebnisse 
wirtschaftlich vernünftig und möglich sein. 

· Verstößt die Schätzung gegen grundlegende ma-
thematische Regeln, ist sie rechtswidrig. 

· Substantiierten Behauptungen des Unternehmers 
muss der Prüfer nachgehen. Eine Schätzung nach 
Rohgewinnaufschlagsätzen aus amtlichen Richt-
satzsammlungen ist nur zulässig, wenn der Prü-

fer nachweist, dass der Betrieb nicht mit deutlich 
niedrigeren Rohgewinnaufschlägen kalkuliert. 

· Ein Verstoß gegen statistische Regeln liegt vor, 
wenn Rohgewinnaufschlagsätze als arithmeti-
sches Mittel aus Rohgewinnaufschlagsätzen in 
Form von Prozentsätzen errechnet werden. 

►UMSATZSTEUER 

Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten 
Gegenständen zu treffende Zuordnungsentschei-
dung muss zeitnah dokumentiert werden 
Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude, das er be-
ruflich und privat nutzen will (gemischte Nutzung), 
kann er das Gebäude ganz oder teilweise seinem 
Unternehmensvermögen, alternativ seinem Privat-
vermögen zuordnen. Nur im ersten Fall kommt ein 
Vorsteuerabzug für die bezogenen Leistungen zur 
Herstellung des Gebäudes in Betracht. Die Zuord-
nungsentscheidung ist sofort bei Leistungsbezug zu 
treffen und darüber hinaus zeitnah zu dokumentie-
ren. Zeitnah heißt bis spätestens im Rahmen der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung, die bis zum 31. Mai 
des Folgejahres abgegeben sein muss. Wird diese 
gesetzliche Abgabefrist überschritten, liegt keine 
zeitnahe Dokumentation vor. Gibt es keine Beweis-
anzeichen für eine Zuordnung zum Unternehmen, 
kann diese auch nicht unterstellt werden. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2012 be-
antragen 
Auf Grund der Abschaffung der Abgabe-Schonfrist 
für Umsatzsteuervoranmeldungen sowie der Ver-
pflichtung, Anmeldungen elektronisch zu übertra-
gen, bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 
2012 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldun-
gen monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahres 

2011 mehr als 7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € be-
tragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von 
der Abgabe von Voranmeldungen und von der Ent-
richtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2011 ein Vorsteuerüberschuss von 
mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe 
der Voranmeldung Januar 2012 oder eines Antrags 
auf Dauerfristverlängerung bis 10.02.2012 der mo-
natliche Turnus beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldun-
gen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2012 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 
10.02.2012 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann 
jeweils einen Monat später fällig. 
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Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine 
Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2011 angemeldet 
und bis zum 10.02.2012 geleistet wird. Diese Son-
dervorauszahlung wird auf die am 11.02.2013 fällige 
Vorauszahlung für Dezember 2012 angerechnet. Ob 
das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab 
Voranmeldungszeitraum Januar 2012 grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgen-
den Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszah-
lung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgen-
den Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnis-
se nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist 
in diesen Fällen bis zum 10.04.2012 zu stellen. 
Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt 
fort, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit neu begründen, 
ist im Jahr der Aufnahme und im folgenden Jahr der 
Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 

►ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Doppelter Mietaufwand als beruflich veranlasste 
Umzugskosten 
Die wegen eines Umzugs geleisteten doppelten 
Mietzahlungen können beruflich veranlasst und 
deshalb in voller Höhe als Werbungskosten abzieh-
bar sein. Eine Abzugsbeschränkung, wie dies bei 
Mehraufwendungen für eine doppelte Haushalts-
führung der Fall ist, gilt hier nicht. Der nachfolgend 
geschilderte Fall macht dies deutlich. 
Ein Arbeitnehmer mietete anlässlich des Arbeits-
platzwechsels in der Nähe seines neuen Arbeitsorts 
eine 165 qm große 5-Zimmer-Wohnung für die Fami-
lie. Von dort ging er seiner Tätigkeit ab November 
nach. Die Ehefrau und das Kind zogen Anfang Feb-
ruar nach und die bisherige Familienwohnung am 
ursprünglichen Wohnort wurde später aufgegeben. 
Der Arbeitnehmer machte die Miete am neuen Be-
schäftigungsort in voller Höhe als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt erkannte den Mietaufwand 
jedoch nur anteilig für 60 qm an, weil im Rahmen 
der doppelten Haushaltsführung nur ein angemes-
sener Mietaufwand berücksichtigt werden kann. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Grundsätze der doppelten Haushaltsführung keine 
Anwendung finden und den Abzug der Miete in 
voller Höhe zugelassen. Darüber hinaus sind auch 
die Kosten für die bisherige Wohnung ab dem Um-
zugstag abzugsfähig, jedoch längstens bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist für diese Wohnung. 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 01.01.2013 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte 
noch im Oktober 2011 darauf hingewiesen, dass die 
bisherige Papier-Lohnsteuerkarte ab dem 01.01.2012 
durch die elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM) 
ersetzt wird. Mit Schreiben vom 18.11.2011 hat das 
Ministerium die Verzögerung des Starttermins be-
kannt gegeben und Folgendes mitgeteilt: 
· Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 

bzw. der vom Finanzamt ausgestellten Ersatzbe-
scheinigung 2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträ-
ge, Kirchensteuermerkmal und ggf. Freibeträge) 
gelten bis zum Beginn des elektronischen Verfah-
rens weiter. Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer 
diese Unterlagen bei einem Arbeitgeberwechsel 
dem neuen Arbeitgeber aushändigen müssen. 

· Bei Änderungen, die weder auf der Lohnsteuer-
karte 2010 noch auf der Ersatzbescheinigung 2011 
eingetragen sind, muss der Arbeitnehmer seinem 
Arbeitgeber das Informationsschreiben des Fi-
nanzamts über die elektronisch gespeicherten Da-
ten oder den Ausdruck des Finanzamts der ab 
2012 gültigen ELStAM übergeben. 

· Ein falscher Lohnsteuerabzug kann mit Beginn 
des elektronischen Verfahrens oder durch die 
Einkommensteuerveranlagung berichtigt werden. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbe-
zug ab 01.01.2012 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Woh-
nung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· Freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer un-
entgeltlich eine Wohnung, ist der ortsübliche 
Mietpreis zu berücksichtigen. Dies gilt analog 
auch für die Nebenkosten. 

· Unter Wohnung ist eine geschlossene Einheit 
von Räumen zu verstehen, in denen ein selbst-
ständiger Haushalt geführt werden kann. 
 

· Freier Unterkunft: 
· Wohnräume, unterhalb der Merkmale einer 

Wohnung, bezeichnet man als Unterkunft. 
· Ab dem 01.01.2012 gelten für eine freie Unter-

kunft folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert freie 
Unterkunft 

Monat Kalen-
dertag 

Alte und Neue Bun-
desländer 

212,00 € 7,07 € 
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· Heizung und Beleuchtung sind enthalten. 
· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Ar-

beitgebers aufgenommen oder ist die Unter-
kunft mit mehreren Beschäftigten belegt, ver-
mindern sich die Werte. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres und für Auszubildende beträgt 
der Sachbezugswert 180,20 € im Monat bzw. 
6,01 € pro Tag. 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 01.01.2012 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezü-
ge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert 
nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden 
Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Ar-
beitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist 
der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszu-
bildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Fami-
lienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 01.01.2012 gelten folgende Werte: 
 
 Monat Kalen-

dertag 
Werte für freie Verpflegung 
Alle Mahlzeiten 219,00 € 7,30 € 
Werte für teilweise Gewäh-
rung freier Verpflegung 
Frühstück 47,00 € 1,57 € 
Mittag- u. Abendessen je 86,00 € 2,87 € 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbil-
ligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Ar-
beitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,57 € für das Frühstück 
· 2,87 € für Mittag-/Abendessen. 

Urlaubsabgeltungsansprüche sind nicht vererblich 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Ur-
laubsansprüche eines Arbeitnehmers mit seinem Tod 
erlöschen und sich nicht in einen Abgeltungsan-
spruch umwandeln, der von den Erben geltend ge-
macht werden kann. 
Zugrunde lag der Fall eines Kraftfahrers, der auf-
grund von Krankheit in den Jahren 2008 und 2009 
seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Als er starb, 
verlangten seine Erben Abgeltung des nicht gewähr-
ten Urlaubs in Höhe von rund 3.200 € brutto. Nach 

der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts besteht 
ein solcher Anspruch nicht. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernich-
tet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen 
können nach dem 31.12.2011 vernichtet werden: 
· Aufzeichnungen aus 2001 und früher. 
· Inventare, soweit bis 31.12.2001 aufgestellt. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 

2001 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lage-

berichte, soweit 2001 oder früher aufgestellt. 
· Buchungsbelege aus dem Jahr 2001 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und 

Kopien der abgesandten Handels- oder Ge-
schäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen 
bzw. abgesandt wurden. 

· Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unter-
lagen aus dem Jahr 2005 oder früher. 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu 
beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie 
von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche 

Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer Au-

ßenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfah-
ren oder zur Begründung der Anträge an das Fi-
nanzamt und 

· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch 
erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden 
müssen. 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven 
Einkünfte aus Überschusseinkünften (nichtselbst-
ständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und 
Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 
500.000 € im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen 
ab 2011 die im Zusammenhang stehenden Aufzeich-
nungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. 
Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen 
für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünf-
ten aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 


